
Inzidenzwert 
im Landkreis

Allgemeiner Betrieb
Training + Wettkämpfe

Besondere Regelungen Nicht Vereinsfremde
z.B. Eltern

Wettkämpfe mit 
Zuschauer*innen

Über 100
Bundesnotbremse 
greift bis 30.06.

Kindergruppen bis 14 Jahre bis max. 
fünf Personen nur außerhalb 
geschlossener Räume (Freien –
auch Reithallen, überdachte 
Schussanlage), kontaktlos

Testpflicht (24h) für Trainer*innen

Keine Kabinennutzung (außer WC)

nicht erlaubt nicht erlaubt

stabile Inzidenz 
100 – 50
Gelb I

Organisierter Sport in Gruppen bis 
20 Personen außerhalb 
geschlossener Räume
(sportspezifische Überschreitungen 
möglich z.B. Fußball)

Freizeitsport bis 10 Personen

Hallensport nicht möglich 
(Ausnahmen Profi, Kaderathleten, 
medizinisch notwendiger Sport etc.)

Keine Testpflicht / keine Nachverfolgung

Kabinennutzung in geschlossenen 
Räumen mit Abstand möglich

Öffnung von Freibädern

nicht erlaubt? (finale Klärung folgt)

Mitgliederversammlungen (siehe 
Kontaktbeschränkungen – LSB sucht nach 
Lösung)

Im Freien Einzelfallerlaubnis durch 
Gesundheitsamt / 
Ordnungsbehörde
möglich
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Inzidenzwert 
im Landkreis

Allgemeiner Betrieb
Training + Wettkämpfe

Besondere Regelungen Nicht Vereinsfremde
z.B. Eltern

Wettkämpfe mit 
Zuschauer*innen

stabile Inzidenz 
50 – 35
GELB II

Keine Personenbeschränkung 
außerhalb geschlossener 
Räume

Hallensport möglich

Im Freien – keine Testpflicht

Geschlossene Räume  - Testpflicht 
(24h) für Sportler*innen und 
Trainer*innen
(gilt nicht für Schüler*innen + Kinder bis 6 
Jahre)

Kabinennutzung in geschlossenen 
Räumen mit Abstand möglich

Kontaktnachverfolgung Pflicht in 
geschlossenen Räumen (Teilnehmerlisten)

Hallenbäder können öffnen mit Testpflicht 
+ Kontaktnachverfolgung

Nicht Vereinsfremde (Eltern) dürfen beim 
Training im Freien unter den 
Hygieneschutzbestimmungen zuschauen

Im Hallensport keine Zuschauer (Eltern) 
während des Trainings

Mitgliederversammlungen (siehe 
Kontaktbeschränkungen – LSB sucht nach 
Lösung)

Im Freien mit Einzelfallerlaubnis 
durch Gesundheitsamt / 
Ordnungsbehörde
Möglich

Hallensport mit 
Einzelfallerlaubnis durch 
Gesundheitsamt / 
Ordnungsbehörde
möglich sowie Testpflicht (24h)
+ Kontaktnachverfolgung

Innen + Außen = Anzeigepflicht 10 
Tage vor Veranstaltung

stabile Inzidenz 
<= 35

Trainings- und Wettkampfbetrieb 
vollständig erlaubt
(allgemeine Hygieneregeln beachten)

Kabinennutzung für Sport im Freien und 
in geschlossenen Räumen mit Abstand 
möglich

Kontaktnachverfolgung Pflicht in 
geschlossenen Räumen 
(Teilnehmerlisten)

Nicht Vereinsfremde (Eltern) dürfen beim 
Training im Freien unter den 
Hygieneschutzbestimmungen zuschauen

Im Hallensport dürfen  „Nicht Vereinsfremde“ 
(Eltern) während des Trainings unter den 
Hygieneschutzbestimmungen und mit 
Eintragung in Teilnehmerlisten zuschauen

Mitgliederversammlungen (siehe 
Kontaktbeschränkungen – LSB sucht nach 
Lösung)

Anzeigepflicht beim 
Gesundheitsamt / 
Ordnungsbehörde

Testpflicht (24h) für 
Zuschauer*innen im Hallensport

Innen + Außen = Anzeigepflicht 2 
Tage vor Veranstaltung
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ALLGEMEIN GILT
100 ÜBERSCHRITTEN

(3 TAGEN LANG)

=
EINSCHRÄNKUNGEN

AM ÜBERNÄCHSTEN 
TAG

100 UNTERSCHRITTEN 
(5 WERKTAGE LANG)

=
LOCKERUNGEN / 

ÖFFNUNGEN
AM ÜBERNÄCHSTEN 

TAG

Samstag = Werktag



EMPFEHLUNGEN KSB
• HYGIENESCHUTZKONZEPTE ANPASSEN!

• TEILNEHMERLISTEN FÜHREN

• AUCH AUSSERHALB GESCHLOSSENER RÄUME  IM JUNI 2021

• FUSSBALLVEREINE – SPIELPLÄNE ANALOG HERBST 2020

• HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN EINHALTEN!


